
Satzung vom 06.10.20't6 zur e6ten Anderung der Satzung der Stadt
Hamm über das Verfahren bei Einwohneranträgen, Bürgerbegehren
und Bürgerentscheiden vom 14. November 2(XX)

Der Rat der Stadt Hamm hat in seiner Sitzung vom 27 .09.2016 die folgende
Satzung beschlossen:

§ 1 Satzungsänderungen
Die Satzung der Stadt Hamm über das Verfahren bei Einwohneranträgen,
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden vom 14. November 2000 wird wie
folgt ge_ändert:
(1) Die Uberschrift zu § 11 erhält folgende Fassung:

,,§ 1 1 Bürgerentscheid und Ratsbürgerentscheid"
(2) ln § 11 Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:

,,Beschließt der Rat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen
Zahl der Mitglieder die Durchführung eines Ratsbürgerentscheides gem.
§ 26 Abs. 1 Salz2 der GO NRW, finden die Begelungen für die Durchfüh-
rung eines Bürgerentscheides Anwendung."

(3) § 12 Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:
,,Auf die Abstimmungsvorstände finden die Vorschriften des § 2 Absätze
4, 6 und 8 des Kommunalwahlgesetzes entsprechende Anwendung."

(4) ln § 16 Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 eingefügt:
,,Abstimmungsberechtigte Personen, die bis zum 16 Tag vor der Abstim-
mung ihren lVohnsitz in das Abstimmungsgebiet verlegen, werden von
Amt§ wegen in das Abstimmungsverzeichnis aufgenommen." .

(5) ln § 17 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 eingefügt:
,,Die Benachrichtigung enthält einen Hinweis auf die Verfügbarkeit des
lnformationsheftes nach § 17a."

(6) Nach § 17 wird folgender § 17 a eingefügt:
,,§ 17a lnformation der Stimmberechtigten
(1) Die Abstimmungsberechtigten werden mittels eines lnformationshef-

tes über die Auffassung der Vertretungsberechtigten des Bürgerbe-
gehrens und über die innerhalb der Gemeindeorgane vertretenen Auf-
fassungen informiert.
Die Ti6lseite enthält die Überschrift ,,lnformationsheft der Stadt
Hamm zum Bürgerentscheid" sowie den Text der zu entscheidenden
Frage und den Tag der Abstimmung.
Das lnformationsheft enthält in dieser Reihenfolge:
1. Eine lnformation der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeis-

ters zum Verfahren des Bürgerentscheides, die zur Abstimmung zu-
gelassene Frage sowie den Begründungstext des Bürgerbegeh-
rens. Das Abstimmungsergebnis aus der über das'Bürgerbegehren

. be§chlieBenden Sitzung des Rates bzw. der Bezirksvedretung.
2. Eine Stellungnahme derVertretungsberechtigten des Bürgerbegeh-

rens.
3. Die Stellungnahmen der im Rat bzw. in der Bezirksvertretung vertre-

tenen FraHionen, Gruppen und fraktionslosen Mitglieder, die dem
Bürgerbegehren zugestimmt haben, in der Reihenfolge ihrer Stim-
menzahl zur letäen Wahl der jeweiligen Vertretung.

4. Die Stellungnahmen der im Rat bzw. in der Bezirksvertretung vertre-
tenen Fraktionen, Gruppen und fraktionslosen Mitglieder, die das
Bürgerbegehren abgelehnt haben, in der Reihenfolge ihrer Stim-
menzahl zur letzten Wahl der jeweiligen Vertretung.

5. Die Stellungnahme.der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeis-
ters.
Textbeiträge zum lnformationsheft sind der Abstimmungsleiterin /
dem Abstimmungsleiter bis zum 35. Tag vor der Abstimmung, mög-
lichst in digitalef Form zur Verfügung zu stellen. Verspätet einge-
reichte Stellungnahmen werden nicht in das lnformationsheft aufge-
nommen. Der jeweilige Te)d darf nicht länger als eine DIN A 4-Seite
sein.

(2) Die Abstimmungsleiterin / der Abstimmungsleiter weist die Vertre-'
tungsberechtigten des Bürgerbegehrens sowie die irn zuständigen
Gremium vertretenen Fraktionen, Gruppen und frakionslosen Mitglie-
der frühzeitig auf die Möglichkeit hin, eine Stellungnahme entspre-
chend Absatz 1 einzureichen.

(3) Die Abstimmungsleiterin / der Abstimmungsleiter kann die im lnforma-
tionsheft gem. Abs. 1 dazustellenden.Stellungnahmen insofern strei-
chen, als sie ehrverletzende oder eindeutig wahrheitswidrige Behaup-
tungen beinhalten, ln diesem Fall wird der jeweilige Verfasser umge-
hend informiert. Gegebenenfalls kann eine veränderte Fassung in das
lnformationsheft aufgenommen werden.

(4) Beim Ratsbürgerentscheid entfallen die Stellungnahmen nach Absatz
1 Nr. 2 bis 5.

(5) Das lnformationsheft wird spätestens am 16. Tag vor der Abstimmung
im lnternet auf der Homepage der Stadt Hamm veröftentlicht. Die Bür-
gerämter sowie andere Dienststellen mit Publikumsverkehr halten das,
lnformationsheft zur Abholung bereit. Auf telefonische oder elektro-
nisch übermittelte Anforderung wird das lnformationsheft kostenfrei
per Post zugesandt."

(7) § 20 Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:
,,Die Frage ist in dem Sinne entschieden, in dem sie von der Mehrheit der
gültigen Stimmen beantwgrt€it,wurde, sofero diese Mehrheit mindestens
dem in § 26 AbsaV.T Salzz dq Gemeindeordnung festgelegten Prozent-
satz der Bürger im Abstimmungsgebiet entspricht."
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Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnuhg
Die vom Rat der Stadt Hamm in seiner Sitzung am 27.09.2016 beschlossene
Satzung zur ersten Anderung der Satzung dei Stadt Hamm über das Verfah-
ren bei Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden wird
hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen kann gegen die Satzung nach Ablauf
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht worden, es
sei denn. eine vorgeschriebene Genehrfiigung fehlt oder ein vorgeschriebenes

Anzeigeüerfahren wurde nicht dürchgeführt,
. die Sätzung ist nicht ordnungsgemäB öffentlich bekannt gemacht

worden,
.' der Oberbürgermeister hat den Batsbeschluss vorher beanstandet

oder
o der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hamm vor-

her gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tätsache
bezeichnet worden; die den Mangel ergibt.

Hamm, 06.10.2016 Der Oberbürgermeister, Thomas Hunsteger-Petermann
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